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1. Allgemeines 

 

1.1 Der Auftragnehmer (AN) erbringt für 

den Auftraggeber (AG) Dienstleistun-

gen in der Informationstechnologie 

und des Betriebs von Hard- und Soft-

warekomponenten unter Einhaltung der 

beiliegenden, einen integrierenden 

Bestandteil bildenden Service Level 

Agreements (SLAs). 

 

1.2 Diese Allgemeinen Bedingungen (AB) 

gelten für alle gegenwärtigen und zu-

künftigen Dienstleistungen, die der 

AN gegenüber dem AG erbringt, auch 

wenn im Einzelfall bei Vertragsab-

schluss nicht ausdrücklich auf die AB 

Bezug genommen wird. Geschäftsbedin-

gungen des AG gelten nur, wenn sie 

vom AN schriftlich anerkannt wurden.  

 

2. Leistungsumfang 

 

2.1 Der genaue Umfang der Dienstleistun-

gen des AN ist im jeweiligen SLA mit 

dem AG festgelegt. Sofern nichts an-

deres vereinbart wird, erbringt der 

AN die Dienstleistungen während der 

beim AN üblichen Geschäftszeiten laut 

SLA. Der AN wird entsprechend dem je-

weiligen SLA für die Erbringung und 

Verfügbarkeit der Dienstleistungen 

sorgen.  

 

2.2 Grundlage der für die Leistungser-

bringung von AN eingesetzten Einrich-

tungen und Technologie ist der quali-

tative und quantitative Leistungsbe-

darf des AG, wie er auf der Grundlage 

der vom AG zur Verfügung gestellten 

Informationen ermittelt wurde. Machen 

neue Anforderungen des AG eine Ände-

rung der Dienstleistungen bzw. der 

eingesetzten Technologie erforder-

lich, wird der AN auf Wunsch des AG 

ein entsprechendes Angebot unterbrei-

ten.   

 

2.3 Der AN ist berechtigt, die zur Er-

bringung der Dienstleistungen einge-

setzten Einrichtungen nach freiem Er-

messen zu ändern, wenn keine Beein-

trächtigung der Dienstleistungen zu 

erwarten ist.   

 

2.4 Leistungen durch den AN, die vom AG 

über den jeweils vereinbarten Leis-

tungsumfang hinaus in Anspruch genom-

men werden, werden vom AG nach tat-

sächlichem Personal- und Sachaufwand 

zu den jeweils beim AN gültigen Sät-

zen vergütet. Dazu zählen insbesonde-

re Leistungen außerhalb der beim AN 

üblichen Geschäftszeit, das Analysie-

ren und Beseitigen von Störungen und 

Fehlern, die durch unsachgemäße Hand-

habung oder Bedienung durch den AG 

oder sonstige nicht vom AN zu vertre-

tende Umstände entstanden sind. Eben-
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so sind Schulungsleistungen grund-

sätzlich nicht in den Dienstleistun-

gen enthalten und bedürfen einer ge-

sonderten Vereinbarung.  

 

2.5 Sofern der AN auf Wunsch des AG Leis-

tungen Dritter vermittelt, kommen 

diese Verträge ausschließlich zwi-

schen dem AG und dem Dritten zu den 

jeweiligen Geschäftsbedingungen des 

Dritten zustande. Der AN ist nur für 

die von ihm selbst erbrachten Dienst-

leistungen verantwortlich. 

 

3. Mitwirkungs- und Beistellungs-

pflichten des AG 

 

3.1 Der AG verpflichtet sich, alle Maß-

nahmen zu unterstützen, die für die 

Erbringung der Dienstleistungen durch 

den AN erforderlich sind. Der AG ver-

pflichtet sich weiters, alle Maßnah-

men zu ergreifen, die zur Erfüllung 

des Vertrags erforderlich sind und 

die nicht im Leistungsumfang des AN 

enthalten sind.   

 

3.2 Sofern die Dienstleistungen vor Ort 

beim AG erbracht werden, stellt der 

AG die zur Erbringung der Dienstleis-

tungen durch den AN erforderlichen 

Netzkomponenten, Anschlüsse, Versor-

gungsstrom inkl. Spitzenspannungsaus-

gleich, Notstromversorgungen, Stell-

flächen für Anlagen, Arbeitsplätze 

sowie Infrastruktur in erforderlichem 

Umfang und Qualität (z.B. Klimatisie-

rung) unentgeltlich zur Verfügung. 

Jedenfalls ist der AG für die Einhal-

tung der vom jeweiligen Hersteller 

geforderten Voraussetzungen für den 

Betrieb der Hardware verantwortlich. 

Ebenso hat der AG für die Raum- und 

Gebäudesicherheit, unter anderem für 

den Schutz vor Wasser, Feuer und Zu-

tritt Unbefugter Sorge zu tragen. Der 

AG ist für besondere Sicherheitsvor-

kehrungen (z.B. Sicherheitszellen) in 

seinen Räumlichkeiten selbst verant-

wortlich. Der AG ist nicht berech-

tigt, den Mitarbeitern des AN Weisun-

gen - gleich welcher Art - zu ertei-

len und wird alle Wünsche bezüglich 

der Leistungserbringung ausschließ-

lich an den vom AN benannten An-

sprechpartner herantragen.   

 

3.3 Der AG stellt zu den vereinbarten 

Terminen und auf eigene Kosten sämt-

liche vom AN zur Durchführung des 

Auftrages benötigten Informationen, 

Daten und Unterlagen in der vom AN 

geforderten Form zur Verfügung und 

unterstützt den AN auf Wunsch bei der 

Problemanalyse und Störungsbeseiti-

gung, der Koordination von Verarbei-

tungsaufträgen und der Abstimmung der 

Dienstleistungen. Änderungen in den 

Arbeitsabläufen beim AG, die Änderun-

gen in den vom AN für den AG zu er-

bringenden Dienstleistungen verursa-

chen können, bedürfen der vorherigen 

Abstimmung mit dem AN hinsichtlich 

ihrer technischen und kommerziellen 

Auswirkungen.   

 

3.4 Soweit dies nicht ausdrücklich im 

Leistungsumfang vom AN enthalten ist, 

wird der AG auf eigenes Risiko und 

auf eigene Kosten für eine Netzanbin-

dung sorgen.   

 

3.5 Der AG ist verpflichtet, die zur Nut-

zung der Dienstleistungen vom AN er-

forderlichen Passwörter und Log-Ins 

vertraulich zu behandeln.   

 

3.6 Der AG wird die dem AN übergebenen 

Daten und Informationen zusätzlich 

bei sich verwahren, so dass sie bei 

Verlust oder Beschädigung jederzeit 

rekonstruiert werden können.  

 

3.7 Der AG wird alle ihm obliegenden Mit-

wirkungspflichten so zeitgerecht er-

bringen, dass der AN in der Erbrin-

gung der Dienstleistungen nicht be-

hindert wird. Der AG stellt sicher, 

dass der AN und/oder die durch den AN 

beauftragten Dritten für die Erbrin-

gung der Dienstleistungen den erfor-

derlichen Zugang zu den Räumlichkei-
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ten beim AG erhalten. Der AG ist da-

für verantwortlich, dass die an der 

Vertragserfüllung beteiligten Mitar-

beiter seiner verbundenen Unternehmen 

oder von ihm beauftragte Dritte ent-

sprechend an der Vertragserfüllung 

mitwirken.   

 

3.8 Erfüllt der AG seine Mitwirkungs-

pflichten nicht zu den vereinbarten 

Terminen oder in dem vorgesehenen Um-

fang, gelten die vom AN erbrachten 

Leistungen trotz möglicher Einschrän-

kungen dennoch als vertragskonform 

erbracht. Zeitpläne für die von AN zu 

erbringenden Leistungen verschieben 

sich in angemessenem Umfang. Der AG 

wird die dem AN hierdurch entstehen-

den Mehraufwendungen und/ 

oder Kosten zu den beim AN jeweils 

geltenden Sätzen gesondert vergüten.  

 

3.9 Der AG sorgt dafür, dass seine Mitar-

beiter und die ihm zurechenbaren 

Dritten die von AN eingesetzten Ein-

richtungen und Technologien sowie die 

ihm allenfalls überlassenen Vermö-

gensgegen-stände sorgfältig behan-

deln; der AG haftet dem AN für jeden 

Schaden.   

 

3.10 Sofern nichts anderes vereinbart 

wird, erfolgen Beistellungen und Mit-

wirkungen des AG unentgeltlich. 

 

4. Personal 

 

 Sofern nach den zwischen den Ver-

tragspartnern getroffenen Vereinba-

rungen Mitarbeiter des AG vom AN 

übernommen werden, ist darüber eine 

separate schriftliche Vereinbarung zu 

treffen.   

 

5. Change Requests 

  

 Beide Vertragspartner können jeder-

zeit Änderungen des Leistungsumfangs 

verlangen ("Change Request"). Eine 

gewünschte Änderung muss jedoch eine 

genaue Beschreibung derselben, die 

Gründe für die Änderung, den Einfluss 

auf Zeitplanung und die Kosten darle-

gen, um dem Adressaten des Change Re-

quests die Möglichkeit einer angemes-

senen Bewertung zu geben. Ein Change 

Request wird erst durch rechtsgültige 

Unterschrift beider Vertragspartner 

bindend.   

 

6. Leistungsstörungen 

 

6.1 Der AN verpflichtet sich zur ver-

tragsgemäßen Erbringung der Dienst-

leistungen. Erbringt der AN die 

Dienstleistungen nicht zu den vorge-

sehenen Zeitpunkten oder nur mangel-

haft, d.h. mit wesentlichen Abwei-

chungen von den vereinbarten Quali-

tätsstandards, ist der AN verpflich-

tet, mit der Mängelbeseitigung umge-

hend zu beginnen und innerhalb ange-

messener Frist seine Leistungen ord-

nungsgemäß und mangelfrei zu erbrin-

gen, indem er nach seiner Wahl die 

betroffenen Leistungen wiederholt 

oder notwendige Nachbesserungsarbei-

ten durchführt.   

 

6.2 Beruht die Mangelhaftigkeit auf Bei-

stellungen oder Mitwirkungen des AG 

oder auf einer Verletzung der Ver-

pflichtungen des AG gemäß Punkt 3.9, 

ist jede unentgeltliche Pflicht zur 

Mängelbeseitigung ausgeschlossen. In 

diesen Fällen gelten die vom AN er-

brachten Leistungen trotz möglichen 

Einschränkungen dennoch als vertrags-

gemäß erbracht. Der AN wird auf 

Wunsch des AG eine kostenpflichtige 

Beseitigung des Mangels unternehmen.   

 

6.3 Der AG wird den AN bei der Mängelbe-

seitigung unterstützen und alle er-

forderlichen Informationen zur Verfü-

gung stellen. Aufgetretene Mängel 

sind vom AG unverzüglich schriftlich 

oder per e-mail dem AN zu melden. Den 

durch eine verspätete Meldung entste-

henden Mehraufwand bei der Fehlerbe-

seitigung trägt der AG. 
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6.4 Die Regelungen dieses Punktes gelten 

sinngemäß für allfällige Lieferungen 

von Hard- oder Softwareprodukten vom 

AN an den AG. Die Gewährleistungs-

frist für solche Lieferungen beträgt 

6 Monate.  

 

§ 924 ABGB "Vermutung der Mangelhaf-

tigkeit" wird einvernehmlich ausge-

schlossen. Für allfällige dem AG vom 

AN überlassene Hard- oder Software-

produkte Dritter gelten vorrangig vor 

den Regelungen dieses Punktes die je-

weiligen Gewährleistungsbedingungen 

des Herstellers dieser Produkte. Bis 

zur vollständigen Bezahlung behält 

sich AN das Eigentum an allen von ihm 

gelieferten Hard- und Softwareproduk-

ten vor.   

 

7.  Vertragstrafe 

 

 Der AN ist verpflichtet, die im SLA  

genannten Erfüllungsgrade bzw. Wie-

derherstellungszeiten nach Prioritä-

ten einzuhalten. Sollte der AN für 

die Wiederherstellung die im SLA ge-

nannten Zeitlimits überschreiten, hat 

der AN pro angefangener Stunde der 

Überschreitung Pönalen bis zur tat-

sächlichen Wiederherstellung (Erfül-

lung) an den AG laut SLA zu bezahlen:  

 Die obgenannten Pönalen pro Jahr sind 

der Höhe nach mit 20 % des Gesamtjah-

resentgeltes begrenzt. Die Geltendma-

chung eines darüber hinausgehenden 

Schadenersatzanspruches, es sei den 

bei bei Vorsatz oder grober Fahrläs-

sigkeit, ist ausgeschlossen.  

 Sollten pönalwirksame Überschreitun-

gen eintreten, sind diese dem AN un-

verzüglich schriftlich zur Kenntnis 

zu bringen.  

 

8.  Haftung 

 

8.1 Der AN haftet bei von ihm verschulde-

ten Personenschäden. Der AN haftet 

keinesfalls bei leichter Fahrlässig-

keit. Für den Ersatz des entgangenen 

Gewinns gelten die gesetzlichen Vor-

schriften.  

 

8.2 Ist die Datensicherung ausdrücklich 

als Leistung vereinbart, so ist die 

Haftung für den Verlust von Daten ab-

weichend von Punkt 8.1 nicht ausge-

schlossen, jedoch für die Wiederher-

stellung der Daten begrenzt bis maxi-

mal EUR 15.000 je Schadensfall. Wei-

tergehende als die in diesem Vertrag 

genannten Gewährleistungs- und Scha-

denersatzansprüche des AG -gleich aus 

welchem Rechtsgrund - sind ausge-

schlossen, soweit nicht wegen Vorsat-

zes oder vom AG nachzuweisender gro-

ber Fahrlässigkeit zwingend gehaftet 

wird.  

 

9. Vergütung 

 

9.1 Die vom AG zu bezahlenden Vergütungen 

und Konditionen ergeben sich aus dem 

SLA. Die gesetzliche Umsatzsteuer 

wird zusätzlich verrechnet.   

 

9.2 Reisezeiten von Mitarbeitern des AN 

gelten als Arbeitszeit. Reisezeiten 

werden in Höhe des vereinbarten Stun-

densatzes vergütet. Die genannten 

Sätze ändern sich entsprechend der 

Preisgleitklausel in Punkt 9.5. Zu-

sätzlich werden die Reisekosten und 

allfällige Übernachtungskosten vom AG 

nach tatsächlichem Aufwand erstattet. 

Die Erstattung der Reise- und Neben-

kosten erfolgt gegen Vorlage der Be-

lege (Kopien). 

 

9.3 Der AN ist jederzeit berechtigt, die 

Leistungserbringung von der Leistung 

von Anzahlungen oder der Beibringung 

von sonstigen Sicherheiten durch den 

AG in angemessener Höhe abhängig zu 

machen.   

 

9.4 Soweit nicht vertraglich anders ver-

einbart, werden einmalige Vergütungen 

nach der Leistungserbringung, laufen-

de Vergütungen vierteljährlich im Vo-

raus verrechnet. Die vom AN gelegten 
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Rechnungen inklusive Umsatzsteuer 

sind spätestens 14 Tage ab Fakturen-

erhalt ohne jeden Abzug und spesen-

frei zahlbar. Für Teilrechnungen gel-

ten die für den Gesamtauftrag festge-

legten Zahlungsbedingungen analog. 

Eine Zahlung gilt an dem Tag als er-

folgt, an dem der AN über sie verfü-

gen kann. Kommt der AG mit seinen 

Zahlungen in Verzug, ist der AN be-

rechtigt, die gesetzlichen Verzugs-

zinsen und alle zur Einbringlichma-

chung erforderlichen Kosten zu ver-

rechnen. Sollte der Verzug des AG 14 

Tage überschreiten, ist der AN be-

rechtigt, sämtliche Leistungen einzu-

stellen. Der AN ist überdies berech-

tigt, das Entgelt für alle bereits 

erbrachten Leistungen ungeachtet all-

fälliger Zahlungsfristen sofort fäl-

lig zu stellen.   

 

9.5 Laufende Vergütungen beruhen auf dem 

Kollektivvertragsgehalt eines Ange-

stellten von Unternehmen im Bereich 

Dienstleistungen in der automatischen 

Datenverarbeitung und Informations-

technik in der Erfahrungsstufe für 

spezielle Tätigkeiten (ST2).   

 

9.6 Die Aufrechnung ist dem AG nur mit 

einer vom AN anerkannten oder rechts-

kräftig festgestellten Gegenforderung 

gestattet. Ein Zurückbehaltungsrecht 

steht dem AG nicht zu. 

 

9.7 Alle sich aus dem Vertragsverhältnis 

ergebenden Abgabenschuldigkeiten, wie 

z.B. Rechtsgeschäftsgebühren oder 

Quellensteuern, trägt der AG. Sollte 

der AN für solche Abgaben in Anspruch 

genommen werden, so wird der AG den 

AN schad- und klaglos halten.   

 

10. Höhere Gewalt 

 

 Soweit und solange Verpflichtungen 

infolge höherer Gewalt, wie z.B. 

Krieg, Terrorismus, Naturkatastro-

phen, Feuer, Streik, Aussperrung, Em-

bargo, hoheitlicher Eingriffe, Aus-

fall der Stromversorgung, Ausfall von 

Transportmitteln, Ausfall von Tele-

kommunikationsnetzen bzw. Datenlei-

tungen, sich auf die Dienstleistungen 

auswirkende Gesetzesänderungen nach 

Vertragsabschluss oder sonstiger 

Nichtverfügbarkeit von Produkten 

nicht fristgerecht oder nicht ord-

nungsgemäß erfüllt werden können, 

stellt dies keine Vertragsverletzung 

dar. 

 

11.  Nutzungsrechte an Softwareprodukten 

und Unterlagen 

 

11.1 Soweit dem AG vom AN Softwareprodukte 

überlassen werden oder dem AG die 

Nutzung von Softwareprodukten im Rah-

men der Dienstleistungen ermöglicht 

wird, steht dem AG das nichtaus-

schließliche, nicht  übertragbare, 

nicht unterlizenzierbare, auf die 

Laufzeit des Vertrags beschränkte 

Recht zu, die Softwareprodukte in un-

veränderter Form zu benutzen.   

 

11.2 Bei Nutzung von Softwareprodukten in 

einem Netzwerk ist für jeden gleich-

zeitigen Benutzer eine Lizenz erfor-

derlich. Bei Nutzung von Softwarepro-

dukten auf "Stand-Alone-PCs" ist für 

jeden PC eine Lizenz erforderlich. 

 

11.3 Für dem AG vom AN überlassene Soft-

wareprodukte Dritter gelten vorrangig 

vor den Regelungen dieses Punktes die 

jeweiligen Lizenzbestimmungen des 

Herstellers dieser Softwareprodukte.   

 

11.4 Sofern keine gesonderte Vereinbarung 

getroffen wird, werden dem AG keine 

weitergehenden Rechte an Softwarepro-

dukten übertragen.  Die Rechte des AG 

nach den §§ 40(d), 40(e) UrhG werden 

hierdurch nicht beeinträchtigt.   

 

11.5 Alle dem AG vom AN überlassenen Un-

terlagen, insbesondere die Dokumenta-

tionen zu Softwareprodukten, dürfen 

weder vervielfältigt noch auf irgend-
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eine Weise entgeltlich oder unent-

geltlich verbreitet werden. 

 

12. Laufzeit des Vertrags 

 

12.1 Der Vertrag tritt mit Unterschrift 

durch beide Vertragspartner in Kraft 

und läuft auf unbestimmte Zeit. Der 

Vertrag kann von jedem Vertrags-

partner unter Einhaltung einer Kündi-

gungsfrist von 6 Monaten, frühestens 

aber zum Ende der im SLA vereinbarten 

Mindestlaufzeit, durch eingeschriebe-

nen Brief gekündigt werden.    

 

12.2 Jeder Vertragspartner ist berechtigt, 

den Vertrag aus wichtigem Grund mit 

eingeschriebenen Brief vorzeitig und 

fristlos zu kündigen. Ein wichtiger 

Grund liegt insbesondere vor, wenn  

der jeweils andere Vertragspartner 

trotz schriftlicher Abmahnung und An-

drohung der Kündigung wesentliche 

Verpflichtungen aus dem Vertrag ver-

letzt oder gegen den anderen Ver-

tragspartner ein Konkurs- oder sons-

tiges Insolvenzverfahren beantragt, 

eröffnet oder mangels Masse abgelehnt 

wird oder die Leistungen des anderen 

Vertragspartners infolge von Höherer 

Gewalt für einen Zeitraum von länger 

als sechs Monaten behindert oder ver-

hindert werden.   

 

12.3 Der AN ist überdies berechtigt, den 

Vertrag aus wichtigem Grund vorzeitig 

zu kündigen, wenn sich wesentliche 

Parameter der Leistungserbringung ge-

ändert haben und der AN aus diesem 

Grund die Fortführung der Leistungen 

unter wirtschaftlichen Gesichtspunk-

ten nicht mehr zugemutet werden kann.   

 

12.4 Bei Vertragsbeendigung hat der AG 

unverzüglich sämtliche ihm vom AN 

überlassene Unterlagen und Dokumenta-

tionen an den AN zurückzustellen. 

 

12.5 Auf Wunsch unterstützt der AN bei 

Vertragsende den AG zu den jeweiligen 

beim AN geltenden Stundensätzen bei 

der Rückführung der Dienstleistungen 

auf den AG oder einen vom AG benann-

ten Dritten. 

 

13. Datenschutz / Geheimhaltung 

 

13.1 Der AN und AG sichern zu, die gesetz-

lichen Datenschutzbestimmungen der 

EU-DSGVO, des öst. DSG 2018, sowie 

des öst. TKG einzuhalten. 

 

13.2 Die dabei einzuhaltenden datenschutz-

rechtlichen Verpflichtungen, die um 

Umgang mit personenbezogenen Daten 

zum Tragen kommen, ergehen einerseits 

aus der zwischen AG und AN ggf. abzu-

schließenden Auftragsverarbeiterver-

einbarung gem. Art. 28 (3) DSGVO bzw. 

der datenschutzrechtlichen Verpflich-

tungserklärung abgeschlossen zwischen 

AN und AG und andererseits aus der 

jweiligen Datenschutzerklärung iSd 

Art. 13 und Art. 14 DSGVO. Diese wer-

den dem Grundvertrag beigelegt und 

stellen einen integrierenden Bestand-

teil des Vertrages dar. 

 

14. Geheimhaltung   

 

14.1 Jeder Vertragspartner sichert dem 

anderen zu, alle ihm vom anderen im 

Zusammenhang mit diesem Vertrag und 

seiner Durchführung zur Kenntnis ge-

brachten Betriebsgeheimnisse als sol-

che zu behandeln und Dritten nicht 

zugänglich zu machen, soweit diese 

nicht allgemein bekannt sind, oder 

dem Empfänger bereits vorher ohne 

Verpflichtung zur Geheimhaltung be-

kannt waren, oder dem Empfänger von 

einem Dritten ohne Geheimhaltungsver-

pflichtung mitgeteilt bzw. überlassen 

werden, oder vom Empfänger nachweis-

lich unabhängig entwickelt worden 

sind, oder aufgrund einer rechtskräf-

tigen behördlichen oder richterlichen 

Entscheidung offen zu legen sind.   

 

14.2 Die mit dem AN verbundenen Unterauf-

tragnehmer gelten nicht als Dritte, 

soweit sie einer inhaltlich diesem 
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Punkt entsprechenden Geheimhaltungs-

verpflichtung unterliegen. 

 

15. Sonstiges   

 

15.1 Die Vertragspartner benennen im Ver-

trag sachkundige und kompetente Mit-

arbeiter, die die erforderlichen Ent-

scheidungen fällen oder veranlassen 

können.   

 

15.2 Der AG wird während der Laufzeit des 

Vertrages und bis zum Ablauf eines 

Jahres nach Vertragsende vom AN zur 

Erbringung der Dienstleistungen ein-

gesetzte Mitarbeiter weder selbst 

noch über Dritte abwerben.  

 Der AG verpflichtet sich, für jeden 

Fall des Zuwiderhandelns an den AN 

eine Vertragsstrafe in der Höhe des 

zwölffachen Bruttomonatsgehalts, das 

der betreffende Mitarbeiter zuletzt 

vom AN bezogen hat, mindestens jedoch 

das Kollektivvertragsgehalt eines An-

gestellten von Unternehmen im Bereich 

Dienstleistungen in der automatischen 

Datenverarbeitung und Informations-

technik in der Erfahrungsstufe für 

spezielle Tätigkeiten (ST2).   

 

15.3 Änderungen und Ergänzungen des Ver-

trags bedürfen der Schriftform. Das 

gilt auch für die Aufhebung dieses 

Formerfordernisses. 

 

15.4 Sollten eine oder mehrere Bestimmun-

gen des Vertrags ganz oder teilweise 

unwirksam oder nicht durchführbar 

sein oder werden, so wird die Gültig-

keit der übrigen Bestimmungen hier-

durch nicht berührt. Die unwirksame 

oder undurchführbare Bestimmung ist 

durch eine sinngemäße gültige Rege-

lung zu ersetzen, die dem wirtschaft-

lichen Zweck der unwirksamen oder un-

durchführbaren Klausel am nächsten 

kommt. 

 

15.5 Jede Verfügung über die aufgrund des 

Vertrags bestehenden Rechte oder 

Pflichten bedarf der vorherigen 

schriftlichen Zustimmung des jeweils 

anderen Vertragspartners. Der AN ist 

jedoch berechtigt, den Vertrag auch 

ohne Zustimmung des AG auf ein mit 

dem AN konzernrechtlich verbundenes 

Unternehmen zu übertragen.   

 

15.6 Der AN ist berechtigt, sich zur Er-

füllung seiner Verpflichtungen ganz 

oder teilweise Dritter zu bedienen.   

 

15.7 Soweit nicht anders vereinbart, gel-

ten die zwischen Vollkaufleuten zur 

Anwendung kommenden gesetzlichen 

Bestimmungen ausschließlich nach ös-

terreichischem Recht, auch dann, wenn 

der Auftrag im Ausland durchgeführt 

wird. Für eventuelle Streitigkeiten 

gilt ausschließlich die örtliche Zu-

ständigkeit des sachlich zuständigen 

Gerichtes für den Geschäftssitz des 

Auftragnehmers als vereinbart.   


